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Informationen zur REACH – Verordnung, SVHC- Kandidatenliste 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist die EU-Verordnung 
über die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien. 
Sie regelt den Umgang mit chemischen Stoffen in Zubereitungen und Erzeugnissen. 
Durch REACH soll die Verwendung von chemischen Stoffen lückenlos von der 
Herstellung bis zur Endanwendung verfolgbar sein. 
 
REACH sieht keine Konformitätserklärung vor. Vielmehr beinhaltet die Verordnung 
eine konkrete Informationspflicht, die eine aktive Mitteilung der Unternehmen entlang 
der Lieferkette fordert. Lück Elektrosysteme GmbH ist als Hersteller von 
elektronischen und elektrischen Produkten im Sinne der REACH-Verordnung 
1907/2006 ein „nachgeschalteter Anwender“. 
Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen / 
Chemikalien zur Vor-Registrierung und Registrierung (ECHA) sind für uns 
nichtzutreffend. Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. 
Zubereitung zu definieren. Zudem wird aus unseren Erzeugnissen unter normalen 
und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt. 
 
Grundsätzlich sind unsere Lieferanten verpflichtet, uns unaufgefordert und ohne 
Verzögerung zu informieren, sollte eine zulassungspflichtige Substanz, bzw. eine 
SVHC-Substanz gemäß der aktuell geltenden ECHA-Listung mit über 0,1wt% in 
einem an Lück Elektrosysteme GmbH gelieferten Produkt sein. 
 
Mit unseren Lieferanten ist vereinbart, dass nur REACH- und ROHS- konforme 
Produkte an uns geliefert werden. Ist die Konformität nicht eingehalten, sind unsere 
Lieferanten verpflichtet uns hierrüber umgehend zu informieren.  
 
Sofern wir im Einzelfall durch die Lieferantenmitteilungen Kenntnis darüber erhalten, 
dass SVHC in Produkten verwendet wird, werden wir Sie selbstverständlich gemäß 
unserer Pflichten nach dem §33 der REACH-Verordnung informieren. 
 
 

                                                                                    
       ___________________________ 
Herdorf, 04.02.2021 Dietmar Farnschläder 

(Geschäftsführer) 
 
 

 


